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10. Verordnung:: Tierärzdiche Untersuchungsgebühren; Änderung 

10. 
Verordnung des Landeshauptmannes vom 12. März 1979, mit der die Verordnung 

des Landeshauptmannes über tierärztliche Untersuchungsgebühren geändert wird 
Auf Grund der §§ 11 und 13 des Gesetzes betreffend die Abwehr und Tilgung von Tier

seuchen, RGBI. Nr. 177/1909, in der Fassung der Bundesgesetze BGBJ. II Nr. 348/1934, 
441/1935, 128/1954 und 331/1971 wird verordnet: 

Artikel l 
Die Verordnung des Landeshauptmannes vom 28. März 1967, LGBl. für Wien Nr. 20/1967, 

über tieriirztliche Untersuchungsgebühren in der Fassung der Verordnungen LGBJ. für Wien 
Nr. 14/1972, 23/1975 und 17/1976 wird wie folgt geändert: 

§ 2 Abs. 1 lit. D hat zu lauten: 
nD) Für die Überbeschau von allem in das Gebiet der Stadt Wien in rohem, zubereitetem 

oder verarbeitetem Zustand eingeführten und zum gewerbsmäßigen Verkauf oder zur gewerbs
mäßigen Verarbeitung bestimmten Fleisch von Schlacht- oder Stechvieh sowie von Därmen: 

im M11rkt· w:id 
Xhlachtbetricb 

St. Man: lm Zuge 
de:r Yermi:irktnng 
aui dem Flclli:h
gootlnwkt sowie 
in anderen amt

liclictt Steifen 

a) für Tierkörperviertel von Rindern, Pferden, 
Mauleseln und Maultieren ................ „ .. . 

für ganze Tierkörper von Fohlen, Eseln und 
Kälbern .................................... . 
für halbe Tierkörper von Schweinen .......... . 
für ganze Tierkörper von Schafen und Ziegen .. 
für ganze Tierkörper von Lämmern, Kitzen und 

außerhalb Ton 
St. Marx 

6,-

6,-
3,-
4,-

im Mukt- qnd Scldache
betri<b St. Man 

außedu1ll> 
einet V~ktuog 

in d!tr Zeit 'i'otl 

6 Uhr. bis 21 Uh.t bit 
15 Uhr 6 l.111' 

Schilling 

12,-

12,-
6,--· 
8~--

16,-

16,-
8,-

11,-

21,-

21,-
10,-
14,-

Ferkeln .................................. , ... 2,- 4~~ 5,- 7,~ 

wobei die Untersuchung der zu den Tierkörpern zugehörigen Köpfe und Innereien sowie des 
abgezogenen Speckes und der abgetrennten Füße in der Gebühr inbegriffen ist; 

b) für Teile zerfällter Tierkörper und Därme in 
rohem und gesalzenem Zustand sowie gesondert 
eingebrachte Innereien der in lit. a angeführten 
Tierarten je kg „ ........... „ ............ „ . 

c) für zuhereitetes Fleisch je kg ......... „ ...... . 

Bei jeder Überbeschau (lit. a bis c) sind jedoch 

0,06 
0,30 

mindestens zu entrichten . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 10,-

Artikel n 
Diese Verordnung tritt mit 1. April 1979 in Kraft. 

0,12 
0,60 

30,-

0,16 
0,80 

40,-

Für den Landeshauptmann: 
Nelrula 

Amtsführender Stadt.tat 

0,21 
1,-

Btblltlleh im Drud.sottcn-..113 de:r~K, l, RAtham, Stiep 7, HoclipttT<tre, vrul lw Verlag der ÖW:ruichisclnm SWIUdnreitrei, 1037 Wien. 
Renn~ 12~ Tdcfoa 72:~1 S1-58/29S odor 327 Durd:lw•W, Vetbuftpte!t 2·50 $, ' 

Druck der Osterreidtischen Staatsdruckerei 

2 12 


